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Skiunfall auf Tagung nicht unfallversichert

Das LSG Darmstadt hat entschieden, dass Freizeitaktivitäten im Rahmen einer Führungskräftetagung nicht

gesetzlich unfallversichert sind.

Das LSG Darmstadt folgte wie auch das Gericht erster Instanz

der Argumentation der Berufsgenossenschaft.

Nach Auffassung des Landessozialgerichts hat das Skifahren

in keinem inneren oder sachlichen Zusammenhang mit

der versicherten Tätigkeit des verunglückten Angestellten

gestanden. Vielmehr habe dies im Rahmen des vom

Tagesordnungsprogramm abgegrenzten Freizeitbereichs

stattgefunden. Die Teilnahme hieran sei nicht verbindlich

gewesen. Der maßgebliche Vormittag habe zur freien

Verfügung gestanden. Dementsprechend seien auch

nur neun der insgesamt 18 Tagungsteilnehmer Alpin-

Ski gefahren. Urlaubs- und Freizeitaktivitäten wie

auch sportliche Betätigungen stünden, auch wenn

das Unternehmen sie finanziere, nicht unter dem

gesetzlichen Versicherungsschutz. Denn der Arbeitgeber

könne nicht darüber bestimmen, welche Verrichtungen

in dem erforderlichen sachlichen Zusammenhang mit der

versicherten Tätigkeit stünden. Daher komme es auch nicht

darauf an, ob der Arbeitgeber den Skipass bezahle oder

für die Tagungsteilnahme Urlaubstage angerechnet würden.

Eine betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung habe ebenfalls

nicht vorgelegen, da die Teilnahme nicht allen Beschäftigten

offen gestanden habe.

Die Revision wurde nicht zugelassen.
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